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JUSTIZ- UND 
SICHERHEITSDIREKTION 

KANTONSPOLIZEI Kreuzstrasse 1, Postfach 1242, 6371 Stans 
Telefon 041 618 44 66, www.nw.ch 

KANTON 
NIDWALDEN

Gesuch um Erteilung von kantonalen Bewilligungen oder Ausnahmebewilligun-
gen im Zusammenhang mit dem gewerbsmässigen Handel, der Herstellung, 
Reparatur oder dem Umbau von Feuerwaffen, wesentlichen oder besonders 
konstruierten Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition oder Munitions-
bestandteilen (Art. 17 und 18 WG und Art. 28 WV)

Angaben zur Person 

Name Geburtsname 

Vorname(n) Geburtsdatum 

Heimatort(e) Kanton 

Staatsangehörigkeit 

Bei ausländischen Staatsangehörigen Ausländerausweis B C andere 

Adresse 

PLZ Wohnort  Kanton       

Tel. P. Tel. G. Mobiltel. 

E-Mail AHV-Nr. 

Adresse(n) während der letzten zwei Jahre 

Hängige Strafverfahren 

Ist zurzeit ein Strafverfahren gegen Sie hängig?  Ja  Nein 

Wenn ja, welche Gründe 

Angaben zur Firma 

Firmenname 

Adresse 

PLZ Ort Kanton 

Tel. G. Mobiltel. E-Mail 

Bezeichnung der beantragten Bewilligungen 

Bewilligung für den gewerbsmässigen Handel mit Feuerwaffen und Munition 
gemäss Art. 17 WG; 

Bewilligung für den gewerbsmässigen Handel mit Nichtfeuerwaffen 
gemäss Art. 17 WG und Art. 28 Abs. 3 Bst. a WV;

Bewilligung für das gewerbsmässige Herstellen, Reparieren und Umbauen von Feuerwaffen 
und Munition gemäss Art. 18 WG; 

Ausnahmebewilligung für die Übertragung, den Erwerb, das Vermitteln im Inland und den Be-
sitz von Seriefeuerwaffen gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a WG; 

Ausnahmebewilligung für die Übertragung, den Erwerb, das Vermitteln im Inland und den Be-
sitz von Feuerwaffen nach Art. 5 Abs. 1 Bst. b - d WG; 
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Ausnahmebewilligung für die Übertragung, den Erwerb, das Vermitteln im Inland und den Be-
sitz von Feuerwaffen nach Art. 5 Abs. 1 Bst. e WG; 

Ausnahmebewilligung für die Übertragung, den Erwerb, das Vermitteln im Inland und den Be-
sitz von militärischen Abschussgeräten nach Art. 5 Abs. 1 Bst. a WG; 

Ausnahmebewilligung für die Übertragung, den Erwerb, das Vermitteln im Inland von Messern 
oder Dolchen nach Art. 4 Abs. 1 Bst. c WG (Art. 5 Abs. 2 Bst. a WG); 

Ausnahmebewilligung für die Übertragung, den Erwerb, das Vermitteln im Inland von Schlag- 
oder Wurfgeräten nach Art. 4 Abs. 1 Bst. d WG (Art. 5 Abs. 2 Bst. b WG); 

Ausnahmebewilligung für die Übertragung, den Erwerb, das Vermitteln im Inland von Elektro-
schockgeräten nach Art. 4 Abs. 1 Bst. e WG (Art. 5 Abs. 2 Bst. c WG); 

Ausnahmebewilligung für die Übertragung, den Erwerb und das Vermitteln im Inland von Waf-
fenzubehör nach Art. 5 Abs. 2 Bst. d WG; 

Dem vorliegenden Gesuch ist beizulegen: 

 Auszug aus dem schweizerischen Strafregister im Original (nicht älter als drei Monate); 

 Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte; für Ausländer mit Bewilligung 
in der Schweiz: Kopie des Ausländerausweises; 

 Auszug aus dem Handelsregister; 

 Nachweis der bestandenen Prüfung/en für die Waffenhandelsbewilligung; 

 Pläne und Angaben der Geschäftsräume; 

 Bei einer Erweiterung der Handelsbewilligung: Kopien der bereits erteilten Bewilligungen. 

 gegebenenfalls amtliche Bestätigung Wohnsitz-/Heimatstaat nach Artikel 9c WV; 

Ich bestätige, die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben und dass ich: 

 nicht unter umfassender Beistandschaft stehe oder durch eine vorsorgebeauftragte Person 
vertreten werde; 

 unter keiner Krankheit leide, welche für den Umgang mit Waffen ein erhöhtes Risiko darstellen 
könnte, wie Medikamenten- Alkohol- oder Betäubungsmittelabhängigkeit. 

Ich erlaube der zuständigen Behörde die Informationen nachzuprüfen, insbesondere bei der Polizei, 
den Straf-, Kindes- und Erwachsenenschutz-, Fürsorge- und Verwaltungsbehörden. 

Ort, Datum Unterschrift 

Einsenden an 

Kantonspolizei Nidwalden, Waffen/Sprengstoff, Kreuzstrasse 1, Postfach 1242, 6371 Stans NW 


